
         Anleitung  

 

 

Batteriepfand – Rückerstattung leicht gemacht 

 

Gemäß §19 des Batteriedurchführungsgesetzes (BattDG) sind Händler verpflichtet, beim Kauf einer neuen 

Starterbatterie an Endnutzer ein Pfand in Höhe von 7,50 € (inkl. MwSt.) zu erheben, sofern beim Kauf keine 

Starter-Altbatterie zurückgegeben wird.  

 

Das Batteriepfand erhalten Sie selbstverständlich zurück, sobald Sie eine Starter-Altbatterie ordnungsgemäß 

zurückgegeben haben. Nachfolgend erklären wir Ihnen, wie die Rückerstattung einfach und unkompliziert 

erfolgt. 

 

 

1 

Entsorgungsnachweis ausdrucken und ausfüllen 

Drucken Sie das nachfolgende Muster-Formular für die Entsorgungsbestätigung aus und 

füllen Sie dieses vollständig aus. Falls Sie keinen Drucker haben, können Sie sich alternativ 

eine schriftliche Bestätigung von der Abgabestelle ausstellen lassen. Auch können Sie sich 

die Entsorgung auf unserer Rechnung von der jeweiligen Abgabestelle bestätigen lassen. 

Wichtig: Das Datum der Abgabe Ihrer Altbatterie sollte unbedingt erkennbar sein. 

 

2 

Altbatterie fachgerecht entsorgen 

Bringen Sie Ihre Altbatterie zu einem Wertstoffhof, Schrotthandel, einer Werkstatt oder 

einem Händler für Starterbatterien. Lassen Sie sich die Entsorgung dort wie oben 

beschrieben schriftlich bestätigen. 

Tipp: Transportieren Sie die Batterie stets aufrecht, um ein mögliches Auslaufen dieser zu 

vermeiden. 

 

3 

Entsorgungsnachweis einreichen 

Senden Sie uns die unterschriebene Entsorgungsbestätigung über unser Kontaktformular 

oder direkt per E-Mail an shop@hirschvogel-autoteile.de. Bitte geben Sie zur Zuordnung 

unbedingt Ihre Bestellnummer an. Die Erstattung des Batteriepfands erfolgt über dasselbe 

Zahlungsmittel, das Sie bei Ihrer Bestellung verwendet haben. Die Bearbeitung kann bis zu 30 

Tage in Anspruch nehmen. 

 

 

 

 

 

Der Entsorgungsnachweis darf nicht älter als 14 Tage sein. Ohne gültigen Nachweis ist eine 

Pfanderstattung nicht möglich. Zu alte Nachweise müssen wir ablehnen. 

 

 

 
  



Entsorgungsnachweis 

 
Gemäß §19 des Batteriedurchführungsgesetzes (BattDG) sind Unternehmen, die Starterbatterien verkaufen, verpflichtet, 

ein Pfand in Höhe von 7,50 Euro (inkl. MwSt.) zu erheben, sofern beim (Online-)Kauf keine Altbatterie zurückgegeben 

wird. Bitte entsorgen Sie Ihre Altbatterie umweltgerecht bei einem naheliegenden Wertstoffhof, Schrotthändler, 

Werkstatt oder Händler für Starterbatterien. Lassen Sie sich die Entsorgung schriftlich auf diesem Formular bestätigen 

und senden Sie uns diese Bestätigung, wie in der Anleitung beschrieben, über unser Kontaktformular oder per E-Mail zu. 
 

 

Die Bearbeitung kann bis zu 30 Tage in Anspruch nehmen. Um eine schnelle Bearbeitung zu 

gewährleisten, geben Sie bitte auch Ihre Bestellnummer an. Die Rückzahlung erfolgt über das gleiche 

Zahlungsmittel, dass Sie auch bei der Bestellung Ihrer neuen Batterie genutzt haben. 

 

 

Entsorgungsnachweis (Batterie) 

Hiermit bestätigen wir die fachgerechte Entsorgung der Kfz-Altbatterie bzw. -Starterbatterie: 

Firma / Enstorgungsstelle: 

 

 

 

Straße, Hausnummer: 

 

 

 

PLZ, Ort: 

 

 

 

 

Datum: 

 

 

 

 

Unterschrift und Stempel: 

 

 

 

Kundendaten zur Entsorgung der Batterie 

Bestellnummer: 
(HIRSCHVOGEL Autoteile) 

 

 

 

Name, Vorname: 

 

 

 

Straße, Hausnummer: 

 

 

 

PLZ, Ort: 

 

 

 

 

 


